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Tipps und Tricks: Neuer Lohnausweis  
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Welches sind die wichtigsten Änderungen beim neuen Lohnausweis? 
Für die private Nutzung des Geschäftsfahrzeuges ist ein Privatanteil pro Monat von 0,8 % des 
Kaufpreises, mind. CHF 150.-- pro Monat, anzurechnen. 
 
Effektive Spesen sind zu beziffern, wenn die Ansätze (gem. Wegleitung) überschritten werden oder wenn 
kein genehmigtes Spesenreglement vorliegt. 
 
Weiterbildungskosten für Mitarbeitende sind ab CHF 12'000.-- pro Jahr auf dem Lohnausweis des 
betreffenden Mitarbeitenden zu deklarieren. 
 
Halbtaxabos, private Nutzung von Handys, Gratisparkplatz etc. müssen nicht deklariert werden. 
 
 
Welche Vorteile bringt ein behördlich genehmigtes S pesenreglement? 
� Entlastung der Administration 
� Anerkennung in fast allen Kantonen 
� Keine Bescheinigungspflicht der effektiven Spesen auf dem Lohnausweis 
� Sicherheit vor Aufrechnungen durch Steuer- und Sozialversicherungsbehörden 
� Keine Plausibilitätsnachweise der Pauschalspesen 
 
Was wird als "Spesen" bezeichnet? 
Ersatz von Auslagen, die dem Arbeitnehmenden im Rahmen seiner dienstlichen Tätigkeit entstanden 
sind. Spesen sind nicht steuerbar, müssen aber allenfalls in Lohnausweis offen gelegt werden. 
 
Was sind "Berufsauslagen"? 
Hier handelt es sich um Auslagen, die vor oder nach der Arbeitstätigkeit anfallen, z.B. Entschädigungen 
für die Nutzung privater Arbeitszimmer. Diese sind zum Bruttolohn zu addieren. 
 
Wo kann die Wegleitung zum neuen Lohnausweis herunt ergeladen werden? 
http://www.steuerkonferenz.ch/d/lohnausweis.htm 


